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Energieversorgung Offenbach AG  ·  Andréstr. 71  ·  63067 Offenbach a. M.
Registergericht: Offenbach am Main  ·  HRB 4593
Vorstand: Dr. Christoph Meier (Vorstandsvorsitzender)  ·  Dr. Catharina Friedrich
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gabriël Clemens

An-/Abmeldung zur 
Grundversorgung Strom und Gas
zum folgendem Datum:

Bitte füllen Sie alle Felder deutlich und in Druckbuchstaben aus. Bei Fragen können Sie sich gern an unsere Servicenummer 069 8088-0999 wenden. 
Bitte senden Sie die ersten beiden Seiten dieses Formulars per E-Mail an kunden@evo-ag.de oder per Post an die EVO AG, Kundenbetreuung, 
Andréstr. 71, 63067 Offenbach. 

Wichtiger Hinweis: Für eine fristgerechte Bearbeitung muss das Formular spätestens drei Werktage vor dem gewünschten An-/Abmeldetermin 
bei uns eingegangen sein. Ein rückwirkender Einzug ist aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben leider nicht möglich.

Lieferadresse
Straße

Postleitzahl Ort

Haus-Nr.

Vorderhaus Hinterhaus Erdgeschoss Stockwerk Wohnungs-Nr.

Zählerdaten
Zählernummer

Zählernummer
Gas:

Marktlokations-Identifikationsnummer (optional)

Marktlokations-Identifikationsnummer (optional)

Zählerstand

Zählerstand

Strom:

Abmeldung bisheriger Kunde  optional

Kundennummer

Name, Vorname

Vetragskonto

Neue Postanschrift:

Straße

Postleitzahl  

Der oben angegebene Zählerstand wird von dem/den Unterzeichner(n) anerkannt. Die EVO behält sich eine Kontrollablesung vor. Bei einer 
Übergabe ist es erforderlich, dass bisheriger und neuer Kunde unterschrieben haben. 

Ort, Datum, Unterschrift bisheriger Kunde

Haus-Nr.

Ort

Ort, Datum, Unterschrift neuer Kunde

Kundennummer (soweit vorhanden)

Name, Vorname

Bisherige Lieferanschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

S
ta

nd
: 0

4/
26

Telefon

Postanschrift – falls abweichend von Lieferanschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

Geburtstdatum

E-Mail Registergericht und Registernummer (falls zutreffend)

Anmeldung neuer Kunde

mailto:kunden%40evo-ag.de?subject=
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An-/Abmeldung zur 
Grundversorgung Strom und Gas

Kreditinstitut

BIC (internationale Bankleitzahl)

IBAN (internationale Kontonummer)

Kontoinhaber

Unterschrift des Kontoinhabers

Zwischen dem neuen Kunden und der Gasversorgung Offenbach GmbH wird auf Grundlage der beigefügten 
Allgemeinen Bedingungen (GasGVV), dem Preisblatt und der Ergänzenden Bedingungen der Gasversorgung 
Offenbach GmbH dieser Vertrag über die Lieferung und den Bezug von Gas inklusive Messstellenbetrieb inner-
halb der Grundversorgung zu den oben genannten Konditionen geschlossen.

Der Vertrag kommt gem. GasGVV zustande. Er läuft auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit mit einer Frist 
von zwei Wochen gekündigt werden. Im Fall eines Lieferantenwechsels ist dieser für Sie kostenfrei und inner-
halb der vertraglichen und gesetzlichen Fristen möglich. Weitere Tarife der GVO GmbH finden Sie unter 
www.evo-ag.de/gas.

�Ich wähle den Tarif GVO Classica mit unbefristeter Vertragslaufzeit (Preise ab 01.01.2026)
Grundpreis: 178,50 €/Jahr inkl. 19 % MwSt. (150,00 €/Jahr exkl. MwSt.)
Verbrauchspreis: 11,98 Cent/kWh inkl. 19 % MwSt. (10,07 Cent/kWh exkl. MwSt.)

Ort, Datum, Unterschrift neuer Kunde

Autragserteilung

Die Allgemeinen Bedingungen sowie die ergänzenden Bedingungen habe ich gelesen und akzeptiert.

Zwischen dem neuen Kunden und der Energieversorgung Offenbach AG wird auf Grundlage der beigefügten 
Allgemeinen Bedingungen (StromGVV), dem Preisblatt und der Ergänzenden Bedingungen der EVO AG dieser 
Vertrag über die Lieferung und den Bezug elektrischer Energie inklusive Messstellenbetrieb innerhalb der 
Grundversorgung zu oben genannten Konditionen geschlossen.

Der Vertrag kommt gem. StromGVV zustande. Er läuft auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit mit einer 
Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Im Fall eines Lieferantenwechsels ist dieser für Sie kostenfrei und 
innerhalb der vertraglichen und gesetzlichen Fristen möglich. Weitere Tarife der EVO AG finden Sie unter 
www.evo-ag.de/strom.

�Ich wähle den Tarif EVO Classica mit unbefristeter Vertragslaufzeit (Preise ab 01.01.2026)
Grundpreis: 120,67 €/Jahr inkl. 19 % MwSt. (101,40 €/Jahr exkl. MwSt.)
Verbrauchspreis: 35,65  Cent/kWh inkl. 19 % MwSt. (29,96 Cent/kWh exkl. MwSt.)

Zahlungsweise  ·  SEPA-Lastschriftmandat

Am einfachsten und bequemsten ist für Sie die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren). Für Kunden, die 
keinen Bankeinzug wünschen, besteht die Möglichkeit, die fälligen Zahlungen durch Banküberweisung oder 
Barzahlung (Sparkasse Offenbach, Berliner Str. 46, 63065 Offenbach) zu leisten.

�Ich ermächtige die Energieversorgung Offenbach AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mit diesem Mandat mein Kreditinstitut an, die von der Energieversorgung 
Offenbach AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

http://www.evo-ag.de/gas
http://www.evo-ag.de/strom
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Hinweise

Zeitraum der Abrechnung: 
Der Energieverbrauch wird einmal im Jahr durch Ablesen der Messgeräte festgestellt. Nach der Ablesung 
erstellen wir für Sie eine Jahresabrechnung unter Verrechnung der geleisteten Abschlagszahlungen.

Erdgas – Thermische Abrechnung: 
Bei Erdgas erfolgt eine thermische Abrechnung mit der Verrechnungseinheit Kilowattstunde (kWh). Die Menge 
der kWh pro Kubikmeter (m3) wird als Brennwert des Gases bezeichnet. Dieser wird in festen Zeitintervallen 
gemessen. Der durch den Gaszähler ermittelte Verbrauch in Kubikmetern, multipliziert mit diesem (Brennwert-)
Faktor, ergibt Ihren tatsächlichen Verbrauch in kWh. Dieses Verfahren garantiert Ihnen eine qualitätsbezo-
gene Gasabrechnung, d. h. Sie bezahlen nur die tatsächlich gelieferte Energie. Mit der Zustandszahl (z-Zahl) 
wird der Einfluss der örtlichen Temperatur und des Luftdrucks auf das Gasvolumen berücksichtigt. Sie wird als 
Faktor verwendet, um das gelieferte Gas in den Normzustand (0 Grad Celsius, 1.013,25 mbar) zurückzurechnen. 
Zwischen der dem Kunden zur Verfügung stehenden Nutzenergie einer Kilowattstunde Gas und derjenigen 
einer Kilowattstunde Strom besteht aus physikalischen Gründen ein Unterschied, der beim Verbraucher je nach 
Art des verwendeten Gerätes von 0 bis 30 Prozent zugunsten des Stromes betragen kann.

Abwendungsvereinbarung:
Wenn Sie mit Ihren Zahlungsverpflichtungen in Verzug geraten, sind wir unter den Voraussetzungen des 
§ 19 StromGVV berechtigt, die Versorgung zu unterbrechen und Ihren Anschluss zu sperren. Mit der Ankün-
digung des Termins zur Sperrung werden wir Ihnen eine Abwendungsvereinbarung anbieten. Diese besteht 
aus einer Ratenzahlungsvereinbarung über den bisherigen Zahlungsrückstand und einer Vereinbarung zur 
Fortsetzung der Belieferung auf Basis von Vorauszahlungen. Wenn Sie die Abwendungsvereinbarung mit uns 
abschließen und den dort festgelegten Zahlungsverpflichtungen nachkommen, werden wir Ihren Anschluss 
nicht sperren. Ein Muster der von uns angebotenen Abwendungsvereinbarung können Sie jederzeit unter 
folgendem Link auf unserer Website einsehen und downloaden: www.evo-ag.de/downloads.

Schlichtungsstelle Energie sowie Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität 
und Gas:
Die Energieversorgung Offenbach AG ist als Grundversorger zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren 
verpflichtet. Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle 
Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Kundenservice unseres Unternehmens 
angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Schlichtungsstelle 
Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel. 030/275 72 40-0, Fax: 030/275 72 40-69, Internet: 
www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelleenergie.de.

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre 
Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfü-
gung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni
kation, Post, Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel. Mo. –  Fr. von 9:00 bis 15:00 
Uhr 030/224 80-500 oder -0, bundesweites Infotelefon 0180/510-10 (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise 
maximal 42 ct/min), Fax: 030/224 80-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

Versorgungsstörungen:
Im Fall von Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung (Versorgungsstörungen) sind 
Sie berechtigt, Ihre Ansprüche gegenüber dem Netzbetreiber nach § 6 Abs. 3 Satz 1 StromGVV geltend zu 
machen. 

Zuständiger Netzbetreiber und Messstellenbetreiber:
In den PLZ-Gebieten 63065, 63067, 63069, 63071, 63073, 63075, 63110, 63128, 63500 und 63533: Energienetze 
Offenbach GmbH (ENO), Andréstraße 71, 63067 Offenbach; Vertreten durch Geschäftsführer: Dr. Tilman Auten-
rieth, Joachim Conrad-Miethke (Registergericht: Offenbach, HRB 49410)

In den PLZ-Gebieten 63150, 63179 und 63512:
Mainnetz GmbH, Ringstraße 4 – 6, 63179 Obertshausen; Vertreten durch Geschäftsführer: Dirk Schneider, 
Dr. Tilman Autenrieth (Registergericht: Offenbach, HRB 40411)

An-/Abmeldung zur 
Grundversorgung Strom und Gas

http://www.evo-ag.de/downloads
http://www.schlichtungsstelle-energie.de
mailto:info%40schlichtungsstelleenergie.de?subject=
mailto:verbraucherservice-energie%40bnetza.de?subject=
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Ihr Widerruf: Einfach gemacht.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Energieversorgung Offenbach AG, Kundenbetreuung, 
Andréstraße 71, 63067 Offenbach am Main, Tel. 069 8088-0999, E-Mail: kunden@evo-ag.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung 
auch auf unserer Webseite (www.evo-ag.de/downloads) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen 
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

mailto:kunden%40evo-ag.de?subject=
http://www.evo-ag.de/downloads
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Energieversorgung Offenbach AG  ·  Andréstr. 71  ·  63067 Offenbach a. M.
Registergericht: Offenbach am Main  ·  HRB 4593
Vorstand: Dr. Christoph Meier (Vorstandsvorsitzender)  ·  Dr. Catharina Friedrich
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gabriël Clemens

An-/Abmeldung zur Grundversorgung Strom
Energieversorgung Offenbach AG (EVO)

Preiszusammensetzung EVO Classica/EVO Classica Business
Gültig ab: 01.01.2026

Allgemeiner Preis der Grundversorgung (brutto)
Ab 01.01.2026
(inkl. 19 % USt.)

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 120,67 Euro

Grundpreis pro Monat 10,06 Euro

Verbrauchspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 35,65 Cent

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden 
Kostenbelastungen

In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der allgemeine Preis vor 
Umsatzsteuer (netto) beträgt:

Netzgebiet ENO1 Netzgebiet Mainnetz2

Euro/Jahr Cent/kWh Euro/Jahr Cent/kWh

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 101,40 – 101,40 –

Verbrauchspreis pro verbrauchter Kilowattstunde – 29,96 – 29,96

In den Nettoendpreis fließen ein:

Stromsteuer – 2,050 – 2,050

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) – 1,8033 – 1,4263

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – 0,446 – 0,446

Aufschlag für besondere Netznutzung4 – 1,559 – 1,559

Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes – 0,941 – 0,941

Als Entgelte des Netzbetreibers (ENO/Mainnetz) fließen ein:

Netzentgelt pro verbrauchter Kilowattstunde – 5,870 – 7,960

Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz 69,00 – 72,00 –

Messstellenbetrieb inkl. Messung für Eintarifzähler 11,83 – 12,40 –

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen 80,83 12,669 84,40 14,382

Rechnerisch ergibt sich damit folgender Versorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen 
(Beschaffung und Vertrieb inkl. Marge) im Wege einer Mischkalkulation über sämtliche Grundversorgungsgebiete:

Netzgebiet ENO1 Netzgebiet Mainnetz2

Euro/Jahr Cent/kWh Euro/Jahr Cent/kWh

Am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 20,57 – 17,00 –

Am Verbrauchspreis pro verbrauchte Kilowattstunde – 17,286 – 15,573

Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Infor-
mationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de.

1 Das Gebiet der ENO GmbH umfasst die PLZ-Gebiete 63065, 63067, 63069, 63071, 63073, 63075, 63110, 63128, 63500 und 63533.
2 Das Gebiet der Mainnetz GmbH umfasst die PLZ-Gebiete 63150, 63179 und 63512.
3 �Die Konzessionsabgabe ist als gewichteter gemischter Wert angegeben, da mehrere Gemeindegebiete zu einem einheitlichen Preis beliefert 

werden. Die Konzessionsabgabe beträgt 1,32 Cent/kWh in Gemeinden bis 25.000 Einwohner, 1,59 Cent/kWh in Gemeindenbis 100.000 Einwohner 
und 1,99 Cent/kWh in Gemeinden bis 500.000 Einwohner.

4 bis einschl. 2024 § 19 StromNEV-Umlage

http://www.netztransparenz.de
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An-/Abmeldung zur Grundversorgung Strom
Energieversorgung Offenbach AG (EVO)

Ergänzende Bedingungen der Energieversorgung Offenbach AG zu der Verordnung über Allgemeine ​
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität ​
aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 01.01.2022

1.	 Abrechnung und Abschlagszahlung
1.1	� Die EVO erhebt monatlich Abschlagszahlungen. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Abschlagszahlun-

gen wird der Verbrauch aus bereits abgerechneten Zeiträumen herangezogen. Bei Neukunden bemessen sich die 
Abschläge nach Erfahrungssätzen vergleichbarer Kundengruppen. 

1.2	� Der Verbrauch des Kunden wird einmal jährlich festgestellt und abgerechnet (rollierende 
Jahresverbrauchsabrechnung).

1.3	� Darüber hinaus ist die EVO im Falle eines Lieferantenwechsels berechtigt, den Verbrauch des Kunden abwei-
chend von Ziff. 1.2 abzurechnen.

1.4	� Bei Erstellung der Jahresabrechnung wird die Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem 
Entgelt für den tatsächlichen Jahresverbrauch ermittelt und nachberechnet bzw. gutgeschrieben. Guthaben des 
Kunden werden auf die der Abrechnung folgende Forderung (z. B. Abschlagsforderung) angerechnet. Fällt die 
Abrechnung mit der Beendigung des Vertrages zusammen, werden Guthaben auf die Schlussrechnung ange-
rechnet. Verbleibende Guthaben werden ausgekehrt. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu niedrige 
Abschlagsforderungen verlangt wurden, ist der offene Betrag vom Kunden innerhalb der in der Abrechnung 
genannten Frist an die EVO zu erstatten.

1.5	� Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu 
wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit der EVO erfolgt. Hierfür berechnet EVO dem Kun-
den ein zusätzliches Entgelt pro Abrechnung gemäß Ziffer 5. Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht 
der EVO monatliche Abschläge zu verlangen. 

2.	 Zahlungsweise
2.1	� Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise zu leisten durch    
	 1. SEPA-Lastschrift
	 2. Dauerauftrag
	 3. Überweisung
	 4. Bareinzahlung
2.2	�Rechnungsbeträge und Abschläge sind für die EVO kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Ein-

haltung der Fälligkeitstermine ​ist der Eingang der Zahlung bei der EVO.

3.	 Zahlung und Verzug
3.1	� Rechnungen der EVO werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, Abschlagszahlungen zum 

jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig.
3.2	� Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die EVO, wenn sie erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 

einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 5 berechnen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Kunde hat anfallende Bankkosten für 
ungedeckte Schecks (Rückschecks) und Rücklastschriften an die EVO zu erstatten.

4.	 Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
4.1	� Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversorgung sowie der Wiederherstellung der 

Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal gemäß 
Ziffer 5 in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt nicht entstan-
den oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.

4.2	� Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termi-
nankündigung unmöglich, kann die EVO die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten pauschal gemäß Ziffer 5 
berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die zur Entstehung der Kosten geführt haben, nicht zu ver-
treten. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.
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An-/Abmeldung zur Grundversorgung Strom
Energieversorgung Offenbach AG (EVO)

5.	 Preise
5.1	 Abrechnung

Netto Brutto
inkl. 19 % MwSt.

Je monatliche Abrechnung* 9,00 € 10,71 €

Je quartalsweise Abrechnung* 9,00 € 10,71 €

Je halbjährliche Abrechnung* 9,00 € 10,71 €

*Eine Abrechnung ist im Grundpreis enthalten.

5.2	Verzug

Netto

Mahnung 0,85 €

5.3	� Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
	� Für Sperrung und Entsperrung gelten die aktuell gültigen Kosten des Netzbetreibers. Diese können Sie auf der 

Internetseite des zuständigen Netzbetreibers einsehen. 
	� Die Kosten für die Sperrung werden netto berechnet, die Kosten für die Entsperrung enthalten den jeweils 

gültigen Steuersatz.

•	 �Die Kosten für Bankrückbelastungen werden jeweils in Höhe des Betrages, mit dem die EVO belastet 
wurde, an die Kunden weiterberechnet

•	 �Zinssatz bei Zahlungsverzug und Ratenzahlungsvereinbarungen: gemäß § 288 Abs. 1 BGB für Verbrau-
cher 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz

	 Die ausgewiesenen Bruttopreise sind gerundet, dadurch ergeben sich bei der Abrechnung zum Teil andere Werte.

6.	 Kündigung
	� Die Kündigung des Stromgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Textform und muss 

wenigstens folgende Angaben enthalten:
•	 Kunden- und Vertragskontonummer
•	 Zählernummer
•	 Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung

7.	� Inkrafttreten
	 Die Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2022 in Kraft.
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An-/Abmeldung zur Grundversorgung Strom
Energieversorgung Offenbach AG (EVO)

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungs-
verordnung – StromGVV)

StromGVV
Ausfertigungsdatum: 26.10.2006 

Vollzitat:
„Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2391), die zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert 
worden ist“

Stand: 
Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 20.7.2022 I 1237

Fußnote:
(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++)

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 26.10.2006 I 2391 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. 
Art. 3 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten.
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1	 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
1.1	� Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingun-

gen, zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der 
Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elek-
trizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungs-
vertrages zwischen Grundversorgern und Haushalts-
kunden. Soweit die Messung mit einer 
Messeinrichtung nach § 2 Nummer 7 oder 15 des 
Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und nicht nach 
Satz 4 ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 
beinhaltet der Grundversorgungsvertrag einen kom-
binierten Vertrag im Sinne des § 9 Absatz 2 des 
Messstellenbetriebsgesetzes, in dessen Rahmen der 
Grundversorger nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Messstellenbetriebsgesetzes den Messstellen-
vertrag mit dem Messstellenbetreiber abschließt. 
Anstelle eines kombinierten Vertrages nach Satz 3 
hat der Grundversorger auf Verlangen des Kunden 
mit diesem einen Grundversorgungsvertrag ohne 
Einbeziehung des Messstellenbetriebs abzuschließen. 
Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen 
für die Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 
12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, 
soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 been-
det worden sind.

1.2	� Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haus-
haltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der 
Letztverbraucher.

1.3	� Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das nach § 36 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem 
Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizität 
durchführt.

§ 2 	Vertragsschluss
2.1	� Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abge-

schlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande 
gekommen, so hat der Grundversorger den Ver-
tragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu 
bestätigen.

2.2	� Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch 
zustande, dass ​Elektrizität aus dem Elektrizitätsver-
sorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnom-
men wird, über das der Grundversorger die 
Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde ver-
pflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von 
Elektrizität unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die 
Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des 
Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men endet und der Kunde kein anschließendes Lie-

ferverhältnis mit einem anderen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen begründet hat.

2.3	� Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung 
des Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss 
notwendigen Angaben enthalten, insbesondere 
auch:

	 1.		� Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und 
Registernummer oder Familienname und Vor-
name sowie Adresse und Kundennummer),

	 2.		� Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle 
einschließlich der zur Bezeichnung der Entnahme-
stelle verwendeten Identifikationsnummer,

	 3.		� Angaben zum Grundversorger (Firma, Register-
gericht, Registernummer und Adresse),

	 4.		� Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzge-
biet die Grundversorgung durchgeführt wird 
(Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und zum Messstellenbetreiber sowie

	 5.		� Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei 
folgende Belastungen, soweit sie Kalkulationsbe-
standteil der geltenden Allgemeinen Preise sind, 
gesondert auszuweisen sind:

			   a) �die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuerge-
setzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I 
S. 147) in der jeweils geltenden Fassung,

			   b) �die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 
Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenver-
ordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), 
die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verord-
nung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) 
geändert worden ist,

			   c) �jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge 
nach § 60 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes, § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setzes, § 19 Absatz 2 der 
Stromnetzentgeltverordnung,§ 17f Absatz 5 
des Energiewirtschaftsgesetzes und § 18 der 
Verordnung zu abschaltbaren Lasten vom 
28. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998) in der 
jeweils geltenden Fassung,

			   d) �jeweils gesondert die Netzentgelte und, soweit 
sie nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Gegenstand des 
Grundversorgungsvertrages sind, die Entgelte 
des Messstellenbetreibers oder die Entgelte 
der Betreiber von Energieversorgungsnetzen 
für den Messstellenbetrieb und die Messung.

	� Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 
Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, 
sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 
Zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 Nummer 5 
hat der Grundversorger den auf die Grundversor-
gung entfallenden Kostenanteil anzugeben, der sich 
rechnerisch nach Abzug der Mehrwertsteuer und der 
Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 von dem Allge-
meinen Preis ergibt, und diesen Kostenanteil 
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getrennt zu benennen. Der Grundversorger hat die 
jeweiligen Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 sowie 
die Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen Höhe mit 
der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach § 
36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Auf die 
Veröffentlichung der jeweiligen Höhe der in Satz 1 
Nummer 5 Buchstabe c genannten Belastungen auf 
einer Informationsplattform der deutschen Übertra-
gungsnetzbetreiber hat der Grundversorger ergän-
zend hinzuweisen. Zusätzlich ist in dem Vertrag oder 
der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf

	 1.	�die Allgemeinen Bedingungen der Grundversor-
gung und auf diese ergänzende Bedingungen,

	 2.	den Zeitraum der Abrechnungen,
	 3.	�die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen 

Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber 
nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen,

	 4.	�Informationen über die Rechte der Kunden im Hin-
blick auf Verbraucherbeschwerden und Streitbeile-
gungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur 
Verfügung stehen, einschließlich der für Verbrau-
cherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes eingerichteten Schlich-
tungsstelle mit deren Anschrift und Webseite, und 
Informationen über die Verpflichtung des Grund-
versorgers zur Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren,

	 5.	�die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und 
Gas sowie

	 6.	�das Muster der Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach § 19 Absatz 5.

 	� Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 4 und 5 sowie das 
Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundver-
sorgers nach § 19 Absatz 5 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. § 41 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes bleibt 
unberührt.

2.4	� Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukun-
den rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Ver-
tragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kun-
den die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundver-
sorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

2.5	� Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages 
darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass 
Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnut-
zers beglichen werden.

§ 3 	Ersatzversorgung
3.1	� Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-

schaftsgesetzes gelten § 2 Absatz 3 Satz 4, die §§ 4, 
5 Absatz 1, die §§ 5a bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für 
die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 
Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 
Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Grundversorger den Energiever-
brauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung 
schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung 
stellen darf.

3.2	� Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich 
nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und 
des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzu-
teilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spä-
testens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur 
Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss 
eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforder-
lich ist; auf § 2 Absatz 2 ist hinzuweisen.

Teil 2
Versorgung 

§ 4	Bedarfsdeckung
	� Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungs-

vertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsge-
bundenen Elektrizitätsbedarf aus den 
Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers zu 
decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung 
durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 
50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus Erneuerba-
ren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die aus-
schließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs 
bei Aussetzen der Grundversorgung dienen (Not-
stromaggregate). Notstromaggregate dürfen außer-
halb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 
15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben 
werden.

§ 5 	�Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen 
Preise​ und ergänzenden Bedingungen

5.1	� Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) 
und Spannungsart für das Vertragsverhältnis maß-
gebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und 
Spannung des jeweiligen Elektrizitätsversorgungs-
netzes der allgemeinen Versorgung, an das die 
Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, ange-
schlossen ist.

5.2	� Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergän-
zenden Bedingungen werden jeweils zum Monatsbe-
ginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grund-
versorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
gabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu 
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versenden und die Änderungen auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen; hierbei hat er den Umfang, 
den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung 
sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach 
Absatz 3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 5 und Satz 3 in übersichtlicher Form 
anzugeben.

5.3	� Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder 
ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und 
der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kün-
digung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch ent-
sprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist.

§ 5a 	� Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen 
staatlich gesetzter oder regulierter Belastungen

5a.1	� Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 5, die in die Kalkulation des Allge-
meinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundver-
sorger unter Beachtung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allge-
meinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei 
die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation ein-
fließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a 
bis c, ist der Grundversorger abweichend von Satz 
1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich 
neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo 
in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. 
Die Verpflichtung zur Neuermittlung nach Satz 2 
entsteht in dem Zeitraum vom 15. Oktober bis 31. 
Dezember eines Jahres erst, wenn alle von Satz 1 
erfassten Belastungen für das Folgejahr 
feststehen.

5a.2	� Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalku-
lation und die Rechte und Verpflichtungen in Bezug 
auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die 
Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 
und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 blei-
ben unberührt.

§ 6 	Umfang der Grundversorgung
6.1	� Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden ver-

pflichtet, die für die Durchführung der Grundversor-
gung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern und, 
soweit nicht nach § 1 Absatz 1 Satz 3 etwas anderes 
vereinbart ist, mit Messstellenbetreibern abzuschlie-
ßen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, 
um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu 
dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspan-
nungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den 

jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen 
Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität 
wird im Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke 
des Letztverbrauchs geliefert.

6.2	� Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitäts-
bedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer 
des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vor-
gesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 
jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht,

	 1.		� soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen 
Bedingungen zeitliche Beschränkungen vorsehen,

	 2.		� soweit und solange der Netzbetreiber den Netz-
anschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der 
Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 
Absatz 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschluss-
verordnung unterbrochen hat oder

	 3	 .	� soweit und solange der Grundversorger an der 
Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemä-
ßen Lieferung von Elektrizität durch höhere 
Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseiti-
gung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 
Absatz 1 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist.

6.3		�  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßig-
keiten in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
einschließlich des Netzanschlusses oder einer Stö-
rung des Messstellenbetriebes handelt, der Grund-
versorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 
gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht 
berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers 
nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflich-
tet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über 
die mit der Schadensverursachung durch den 
Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Aus-
kunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können.

§ 7	� Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten

	� Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte 
sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich 
dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. 
Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung 
kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingun-
gen regeln.
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Teil 3
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8	Messeinrichtungen
8.1	� Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird 

durch die Messeinrichtungen nach den Vorschriften 
des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt.

8.2	� Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messein-
richtungen durch eine Eichbehörde oder eine staat-
lich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 
des Mess- und Eichgesetzes beim Messstellenbetrei-
ber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf 
Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er 
diesen zugleich mit der Antragstellung zu benach-
richtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grund-
versorger zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 
sonst dem Kunden. Der Grundversorger darf die 
Prüfung nicht von einer Vorleistung oder Sicherheits-
leistung abhängig machen, wenn der Kunde 
Umstände darlegt, die Zweifel an der ordnungsge-
mäßen Funktion der Messeinrichtung begründen.

§ 9	Zutrittsrecht
	� Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung 

dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder 
des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grund-
stück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundla-
gen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 
11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aus-
hang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss 
mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess-
einrichtungen zugänglich sind.

§ 10	 Vertragsstrafe
10.1	� Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen oder nach Unterbrechung der Grund-
versorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber 
für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen 
Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsge-
räte von bis zu zehn Stunden nach dem für den 
Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

10.2	� Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, 
wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig 
die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertrags-
strafe beträgt das Zweifache des Betrages, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach 

dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich 
zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen 
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

10.3	� Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der 
Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so 
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen 
darf, erhoben werden.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

§ 11	 Verbrauchsermittlung
11.1	�	� Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der 

Abrechnung ist § 40a des Energiewirtschaftsge-
setzes anzuwenden.

11.2	� Der Grundversorger kann den Verbrauch nach 
Absatz 1 auch ermitteln, wenn dies

	 1.	zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1,
	 2.	�anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
	 3.	�bei einem berechtigten Interesse des Grundversor-

gers an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt.
11.3	 (weggefallen)

§ 12	 Abrechnung
12.1	� Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des 

§ 40b Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
abgerechnet.

12.2	� Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums 
die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für 
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitantei-
lig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwan-
kungen sind auf der Grundlage der für 
Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte 
angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes 
gilt bei Änderung des Mehrwertsteuersatzes und 
erlösabhängiger Abgabensätze.

12.3	� Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist 
entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeit-
anteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es 
sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den 
von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch 
nachweisen.

§ 13	 Abschlagszahlungen
13.1	� Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerech-

net, so kann der Grundversorger für die nach der 
letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine 
Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für 
den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen.
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13.2	� Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die 
nach der Preisänderung anfallenden Abschlags-
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisän-
derung entsprechend angepasst werden.

13.3	� Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 
Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforde-
rung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versor-
gungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge 
unverzüglich zu erstatten.

§ 14 	 Vorauszahlungen
14.1	� Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizi-

tätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vor-
auszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei 
Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierü-
ber ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, 
die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie 
die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

14.2	� Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Ver-
brauch des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so 
ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt 
sich der Abrechnungszeitraum über mehrere 
Monate und erhebt der Grundversorger 
Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung 
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungser-
teilung zu verrechnen.

14.3	� Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der 
Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vor-
auszahlungssysteme einrichten. Die Anforderungen 
an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 
Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind 
zu beachten.

§ 15 	 Sicherheitsleistung
15.1	� Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht 

bereit oder nicht in der Lage, kann der Grundver-
sorger in angemessener Höhe Sicherheit 
verlangen.

15.2	� Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verzinst.

15.3	� Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneu-
ter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversor-
gungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger 
die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zah-

lungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden.

15.4	� Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, 
wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden 
kann.

§ 16	 Rechnungen und Abschläge
16.1	� Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen 

einfach verständlich sein. Für Rechnungen und 
Abschläge ist § 40 Absatz 1 bis 4 des Energiewirt-
schaftsgesetzes maßgeblich.

16.2	� Der Grundversorger hat in den ergänzenden 
Bedingungen mindestens zwei mögliche Zahlungs-
weisen anzugeben. Für die anzugebenden Zah-
lungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.

§ 17 	 Zahlung, Verzug
17.1		� Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 

Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühes-
tens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zah-
lungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berech-
tigen gegenüber dem Grundversorger zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

	 1.	�soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-
chen Fehlers besteht oder

	 2.	�sofern
	 a) �der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 

ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch 
wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und

	 b) �der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht 
die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts 
festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bleibt von Satz 2 unberührt.

17.2	� Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grund-
versorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 
oder den Betrag durch einen Beauftragten einzie-
hen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für 
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kos-
ten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden 
ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

17.3	� Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom 
Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden.

§ 18 	 Berechnungsfehler
18.1	� Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine 

Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbe-
trages festgestellt, so ist die Überzahlung vom 
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Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbe-
trag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe 
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder 
zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Able-
sezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Ver-
brauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ord-
nungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist 
der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem 
Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zu Grunde zu legen.

18.2	� Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststel-
lung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Feh-
lers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längs-
tens drei Jahre beschränkt.

Teil 5
Beendigung des 
Grundversorgungsverhältnisses

§ 19	 Unterbrechung der Versorgung
19.1	� Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundver-

sorgung ohne vorherige Androhung durch den 
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der 
Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbre-
chung erforderlich ist, um den Gebrauch von elekt-
rischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
verhindern.

19.2	� Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 
der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, 
die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung 
unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netz-
betreiber nach § 24 Absatz 3 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung 
der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung ste-
hen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Die Verhältnismäßigkeit ist insbeson-
dere dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unter-
brechung eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben 
der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der 
Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die 
Unterbrechung der Grundversorgung androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger hat 

den Kunden mit der Androhung der Unterbrechung 
über die Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine 
Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, insbe-
sondere eine Gefahr für Leib und Leben, in Text-
form vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf 
der Grundversorger eine Unterbrechung unter den 
in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen 
nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach 
Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit Zah-
lungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder, 
für den Fall, dass keine Abschlags- oder Voraus-
zahlungen zu entrichten sind, mit mindestens einem 
Sechstel des voraussichtlichen Betrages der Jah-
resrechnung. Dabei muss der Zahlungsverzug des 
Kunden mindestens 100 Euro betragen. Bei der 
Berechnung der Höhe des Betrages nach den Sät-
zen 6 und 7 bleiben diejenigen nicht titulierten For-
derungen außer Betracht, die der Kunde form- und 
fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstan-
det hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände 
außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwi-
schen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind 
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grund-
versorgers resultieren.

19.3	� Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffe-
nen Kunden mit der Androhung einer Unterbre-
chung der Grundversorgung wegen 
Zahlungsverzuges zugleich in Textform über Mög-
lichkeiten zur Vermeidung der Unterbrechung zu 
informieren, die für den Kunden keine Mehrkosten 
verursachen. Dazu können beispielsweise gehören

	 1.	�örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Ver-
sorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung,

	 2.	Vorauszahlungssysteme,
	 3.	�Informationen zu Energieaudits und zu 

Energieberatungsdiensten und
	 4.	�Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkei-

ten der sozialen Mindestsicherung oder auf eine 
anerkannte Schuldner- und Verbraucherberatung.

		�  Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundver-
sorgers hinzuweisen, dem Kunden spätestens mit 
der Ankündigung der Unterbrechung eine Abwen-
dungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten. Die 
Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind in einfa-
cher und verständlicher Weise zu erläutern.

19.4	� Der Beginn der Unterbrechung der Grundversor-
gung ist dem Kunden acht Werktage im Voraus 
durch briefliche Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich 
soll die Ankündigung nach Möglichkeit auch auf 
elektronischem Wege in Textform erfolgen.

19.5	� Der Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffe-
nen Kunden spätestens mit der Ankündigung einer 
Unterbrechung der Grundversorgung nach Absatz 
4 zugleich in Textform den Abschluss einer Abwen-
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dungsvereinbarung anzubieten. Das Angebot für 
die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu 
beinhalten:

	 1.	�eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung über die 
nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungs-
rückstände sowie

	 2.	�eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis 
nach § 14 Absatz 1 und 2.

		�  Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 2 Num-
mer 1 muss so gestaltet sein, dass der Kunde sich 
dazu verpflichtet, die Zahlungsrückstände in einem 
für den Grundversorger sowie für den Kunden wirt-
schaftlich zumutbaren Zeitraum vollständig auszu-
gleichen. Als in der Regel zumutbar ist ein Zeitraum 
von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Nimmt der 
Kunde das Angebot vor Durchführung der Unter-
brechung in Textform an, darf die Versorgung durch 
den Grundversorger nicht unterbrochen werden. 
Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der 
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung 
unter Beachtung des Absatzes 4 zu unterbrechen. 
Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden.

19.6	� In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 und in einer Ankündigung des 
Unterbrechungsbeginns nach Absatz 4 ist klar und 
verständlich sowie in hervorgehobener Weise auf 
den Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzu-
weisen, welche voraussichtlichen Kosten dem Kun-
den infolge einer Unterbrechung nach Absatz 2 
Satz 1 und infolge einer nachfolgenden Wiederher-
stellung nach Absatz 7 in Rechnung gestellt werden 
können.

19.7	� Der Grundversorger hat die Grundversorgung 
unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und 
der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wie-
derherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis 
geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 	 Kündigung
20.1	� Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist 

von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündi-
gung durch den Grundversorger ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 
Absatz 1 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes 
nicht besteht.

 20.2	� Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundver-
sorger hat eine Kündigung des Kunden unverzüg-
lich nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes 
in Textform zu bestätigen.

20.3	� Der Grundversorger darf keine gesonderten Ent-
gelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, 
insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferan-
ten, verlangen.

§ 21 	 Fristlose Kündigung
		�  Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 

Absatz 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos 
zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unter-
brechung der Grundversorgung wiederholt vorlie-
gen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 
19 Absatz 2 ist der Grundversorger zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vor-
her angedroht wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 
bis 5 entsprechend anzuwenden.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 22 	 Gerichtsstand
		�  Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtun-

gen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort 
der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden.

§ 23	 Übergangsregelung 
		�  Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der 

Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers 
auf dessen Internetseite nach § 2 Absatz 3 Satz 7 
hat spätestens zum 1. Januar 2022 zu erfolgen.
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Preiszusammensetzung Grundversorgung Gas
Gültig ab: 01.01.2026

Allgemeiner Preis der Grundversorgung (brutto)
Ab 01.01.2026
(inkl. 19 % USt.)

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 178,50 Euro

Grundpreis pro Monat 14,88 Euro

Verbrauchspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 11,98 Cent

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden 
Kostenbelastungen

Der allgemeine Preis vor Mehrwertsteuer (netto) beträgt:

Ab 01.01.2026 Ab 01.01.2026

Euro/Jahr Cent/kWh

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 150,00 –

Verbrauchspreis pro verbrauchter Kilowattstunde – 10,07

In den Nettoendpreis fließen ein:

Energiesteuer – 0,550

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) – 0,330

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen – 0,880
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Ergänzende Bedingungen der Gasversorgung Offenbach GmbH zu der Verordnung über ​Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 
dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) vom 24.12.2021 ​für Neukunden 
mit Vertragsschluss ab 24.12.2021

1.	� Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten gemäß § 7 
GasGVV

	� Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Kun-
denanlagen oder möchte er zusätzliche Gasgeräte 
anschließen, so hat er dies dem Grundversorger vor 
Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich 
durch die Änderung der Gasverbrauch erheblich 
erhöht.

2.	 Ablesung § 11 GasGVV
2.1 	�Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Liefe-

rantenwechsels, oder bei sonstigen berechtigten 
Interessen des Grundversorgers an einer Überprü-
fung der Ablesung hat der Grundversorger das 
Recht, die Ablesung selbst durchzuführen. Der 
Grundversorger hat aber auch das Recht, zu bestim-
men, dass der Kunde die Messeinrichtungen selbst 
abzulesen hat.

2.2 	�Der Grundversorger schätzt den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei Neukunden 
nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden, wenn 
der Zutritt zum Zwecke der Ablesung vom Kunden 
verweigert oder eine vereinbarte Selbstablesung 
nicht oder verspätet vorgenommen wurde.

3. 	� Abrechnung und Abschlagszahlung gemäß §§ 12 
und 13 GasGVV

3.1 	�Der Grundversorger erhebt monatlich Abschlags-
zahlungen. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe 
der Abschlagszahlungen wird der Verbrauch aus 
bereits abgerechneten Zeiträumen herangezogen. 
Bei Neukunden bemessen sich die Abschläge nach 
Erfahrungssätzen vergleichbarer Kundengruppen.

3.2 	�Der Verbrauch des Kunden wird einmal jährlich fest-
gestellt und abgerechnet (roulierende 
Jahresverbrauchsabrechnung).

3.3 	�Darüber hinaus ist der Grundversorger im Falle eines 
Lieferantenwechsels berechtigt, den Verbrauch des 
Kunden abweichend von Ziff. 3.2 abzurechnen.

3.4 	�Bei Erstellung der Jahresabrechnung wird die Diffe-
renz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen 
und dem tatsächlichen Jahresverbrauch nachbe
rechnet bzw. vergütet. Ergibt sich bei der Abrech-
nung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu 
erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Ergibt sich bei 
der Abrechnung, dass zu niedrige Abschlagsforde-
rungen verlangt wurden, ist der offene Betrag vom 
Kunden unverzüglich an den Grundversorger zu 
erstatten. 

4. 	 Zahlungsweise gemäß § 16 Abs. 3 GasGVV
4.1 	�Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen 

wahlweise zu leisten durch 
	 1. Lastschriftverfahren
	 2. Dauerauftrag
	 3. Überweisung
	 4. Bareinzahlung.
4.2 	�Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den 

Grundversorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich 
für die rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine 
ist der Eingang der Zahlung beim Grundversorger.

5. 	 Zahlung und Verzug, § 17 GasGVV
5.1 	�Rechnungen des Grundversorgers werden zwei 

Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, 
Abschlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeit-
punkt fällig.

5.2 	�Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundver-
sorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen 
lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Der Kunde 
hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsscha-
den überhaupt nicht oder wesentlich niedriger ent-
standen ist, als es die Pauschale ausweist.

5.3 	�Der Kunde hat anfallende Bankkosten für unge-
deckte Schecks (Rückschecks) und Rücklastschriften 
an den Grundversorger zu erstatten.

6. 	� Vorauszahlung und Vorkassensysteme, 
§ 14 GasGVV

	� Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber dem Grundversorger nicht oder nicht 
rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der 
Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig dem Grundver-
sorger nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht 
Grund zu der Annahme, dass der Kunde seinen Zah
lungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommen wird, ist der Grundversorger wahlweise 
berechtigt, auf Kosten des Kunden Vorauszahlung zu 
verlangen oder beim Kunden einen Bargeld-, Chip
kartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkas-
sensysteme einzurichten.

7. 	� Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung, 
§§ 17, 19 GasGVV

7.1	� Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Grund-
versorgung sowie der Wiederherstellung der Grund-
versorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die 
entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal 
gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. 
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Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die 
Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.

7.2 	�Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird 
vom Grundversorger von der Bezahlung der Kosten 
der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belie
ferung abhängig gemacht und davon, ob die Gründe 
für die Unterbrechung entfallen sind.

7.3 	�Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termin- 
und Ersatzterminankündigung nicht angetroffen wird 
und die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht 
durchgeführt werden können, kann der Grundversor-
ger die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten 
pauschaliert gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. 
Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Kos-
ten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.

8. 	 Kündigung, § 20 GasGVV
8.1 	�Die Kündigung des Gasgrundversorgungsvertrages 

durch den Kunden bedarf der Textform und muss 
wenigstens folgende Angaben enthalten: 
•	 Kunden- und Vertragskontonummer 
•	 Zählernummer 
•	 Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung

8.2 	�Bei der Kündigung des Grundversorgungsvertrags 
beträgt die Kündigungsfrist einen Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats. Bei einem Umzug ist der 
Kunde berechtigt, den Grundversorgungsvertrag mit 
einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende zu 
kündigen.

9. 	 Sonderkündigungsrecht, § 5 Abs. 3 GasGVV
	� Änderungen der Allgemeinen Preise und Ergänzen-

den Bedingungen werden gegenüber demjenigen 
Kunden nicht wirksam, der den Vertrag unter Einhal-
tung der ordentlichen Kündigungsfrist fristgemäß mit 
Wirkung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preisänderung bzw. der Ergänzenden Bedingungen 
gekündigt und innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung beim Grundversorger einen Vertrags-
schluss mit Vertragsbeginn unmittelbar an die Been-
digung des Grundversorgungsverhältnisses 
nachgewiesen hat.

10. 	Inkrafttreten
	� Die Ergänzenden Bedingungen treten am 24.12.2021 

in Kraft.

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der 
Gasversorgung Offenbach GmbH GasGVV (Anlage 1) 
(Gültig ab: 01.07.2020)
Die Gasversorgung Offenbach GmbH berechnet im Falle 
von Zahlungsverzug gemäß § 17 GasGVV, der Einstellung 
sowie der Wiederaufnahme der Versorgung gemäß §§ 
17, 19 GasGVV zur Zeit folgende Kosten:

I. 	 Verzug, § 17 GasGVV
	 (Zu 5. der Ergänzenden Bedingungen)

•	 Mahnung 0,85 € 

II. 	 Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
	� §§ 17, 19 GasGVV (Zu 7. der Ergänzenden Bedingun-

gen) Für Sperrung als auch Entsperrung gelten die 
aktuell gültigen Kosten des Netzbetreibers. Diese 
können Sie auf der Internetseite des zuständigen 
Netzbetreibers einsehen. 

	� Die Kosten für die Sperrung werden netto berechnet, 
die Kosten für die Entsperrung enthalten den jeweilig 
gültigen Steuersatz.

	� Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der 
vollständigen Bezahlung der durch die Versorgungs-
unterbrechung und Wiederherstellung entstandenen 
Kosten abhängig gemacht.
•	 �Die Kosten für Bankrückbelastungen werden 

jeweils in Höhe des Betrages, mit dem die EVO 
belastet wurde, an die Kunden weiterberechnet.

•	 ��Zinssatz bei Zahlungsverzug und Ratenzahlungs-
vereinbarungen: gem. § 288 I BGB für Verbrau-
cher 5 % über dem Basiszinssatz

Die in der Preisliste ausgewiesenen Bruttopreise sind 
gerundet, dadurch ergeben sich bei der Abrechnung zum 
Teil andere Werte.
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem 
Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsver-
ordnung – GasGVV)

StromGVV
Ausfertigungsdatum: 26.10.2006 

Vollzitat:
„Gasgrundversorgungsverordnung vom 
26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. November 
2021 (BGBl. I S. 4946) geändert worden ist“

Stand: 
Zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 29.8.2016 I 2034

Hinweis:
Änderung durch Art. 2 V v. 22.11.2021 I 4946 (Nr. 80) 
textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht 
abschließend bearbeitet

Fußnote:
(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++)

Die V wurde als Artikel 2 der V v. 26.10.2006 I 2391 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. 
Art. 3 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten.
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1	 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
1.1	� Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingun-

gen, zu denen Gasversorgungsunternehmen Haus-
haltskunden in Niederdruck im Rahmen der 
Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas 
zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verord-
nung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertra-
ges zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. 
Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen 
für die Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 
12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, 
soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 been-
det worden sind.

1.2	� Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haus-
haltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der 
Letztverbraucher.

1.3	� Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein 
Gasversorgungsunternehmen, das nach § 36 Absatz 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzge-
biet die Grundversorgung mit Gas durchführt.

§ 2 	Vertragsschluss
2.1	� Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abge-

schlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande 
gekommen, so hat der Grundversorger den Ver-
tragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu 
bestätigen.

2.2	� Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch 
zustande, dass Gas aus dem Gasversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über 
das der Grundversorger die Grundversorgung durch-
führt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversor-
ger die Entnahme von Gas unverzüglich in Textform 
mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die 
Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungs-
unternehmen endet und der Kunde kein anschließen-
des Lieferverhältnis mit einem anderen 
Gasversorgungsunternehmen begründet hat.

2.3	� Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung 
des Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss 
notwendigen Angaben enthalten, insbesondere 
auch:

	 1. �Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und 
Registernummer oder Familienname und Vorname 
sowie Adresse und Kundennummer),

	 2. �Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle ein-
schließlich der zur Bezeichnung der Entnahmestelle 
verwendeten Identifikationsnummer,

	 3. �Angaben über Gasart, Brennwert, Druck,
	 4. �Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der 

Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde Strom, 

soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden 
abgerechnet wird,

	 5. �Angaben zum Grundversorger (Firma, Registerge-
richt, Registernummer und Adresse),

	 6. �Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet 
die Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, 
Registergericht, Registernummer und Adresse) und

	 7. �Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei 
folgende Belastungen, soweit diese Kalkulations-
bestandteil der geltenden Allgemeinen Preise sind, 
gesondert auszuweisen sind:

	     a)  �die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuer-
gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 
I S. 660, 1007) in der jeweils geltenden Fassung,

	     b)  �die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 
Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverord-
nung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung 
vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geän-
dert worden ist,

	     c)  �bis zum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent je 
Kilowattstunde für den Erwerb von Emissions-
zertifikaten nach dem Brennstoffemissionshan-
delsgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 
2728) in der jeweils geltenden Fassung.

	� Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 
Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, 
sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 
Der Grundversorger hat die Belastungen nach Satz 1 
Nummer 7 und deren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe 
mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach 
§ 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Zusätzlich 
ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung 
hinzuweisen auf 

	 1. �die Allgemeinen Bedingungen der Grundversor-
gung und auf diese ergänzende Bedingungen,

	 2. den Zeitraum der Abrechnungen, 
	 3. �die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen 

Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber 
nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen,

	 4. �Informationen über die Rechte der Kunden im Hin-
blick auf Verbraucherbeschwerden und Streitbeile-
gungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur 
Verfügung stehen, einschließlich der für Verbrau-
cherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes eingerichteten 
Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und Web-
seite, und Informationen über die Verpflichtung des 
Grundversorgers zur Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren,

	 5. �die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und 
Gas sowie
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	 6. �das Muster der Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach § 19 Absatz 5.

	�� Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 4 und 5 sowie das 
Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundver-
sorgers nach § 19 Absatz 5 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. § 41 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes bleibt 
unberührt.

2.4 	�Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukun-
den rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Ver-
tragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kun-
den die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundver-
sorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

2.5	� Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages 
darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass 
Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnut-
zers beglichen werden.

§ 3 	Ersatzversorgung
3.1	� Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-

schaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 
sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach 
§ 38 Absatz 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
§ 20 Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Grundversorger den Energiever-
brauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung 
schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung 
stellen darf.

3.2	� Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich 
nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und 
des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzu-
teilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spä-
testens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur 
Fortsetzung des Gasbezugs der Abschluss eines 
Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; 
auf § 2 Absatz 2 ist hinzuweisen.

Teil 2
Versorgung 

§ 4 	Bedarfsdeckung
	� Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungs-

vertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsge-
bundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des 
Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die 
Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung 
regenerativer Energiequellen.	

�§ 5	�Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen 
Preise und ergänzenden Bedingungen

5.1	� Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßge-
bend sein soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweili-
gen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen 

Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde 
Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit 
der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhält-
nissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der für 
die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck 
des Gases ergeben sich aus den ergänzenden 
Bestimmungen des Netzbetreibers zu den allgemei-
nen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die 
der Kunde Gas entnimmt.

5.2	� Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergän-
zenden Bedingungen werden jeweils zum Monatsbe-
ginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grund-
versorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
gabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu 
versenden und die Änderungen auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen; hierbei hat er den Umfang, 
den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung 
sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach 
Absatz 3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 7 in übersichtlicher Form anzugeben.

5.3	� Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder 
ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und 
der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kün-
digung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch ent-
sprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist.

§ 5a	� Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen 
staatlich gesetzter Belastungen

5a.1	� Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 7, die in die Kalkulation des Allge-
meinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundver-
sorger unter Beachtung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allge-
meinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei 
die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation ein-
fließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der Grund-
versorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, die 
Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln 
und dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis 
der Kalkulation einfließen zu lassen.

5a.2	� Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalku-
lation und die Rechte und Verpflichtungen in Bezug 
auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die 
Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 
und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 blei-
ben unberührt.
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§ 6 	Umfang der Grundversorgung
6.1	� Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden ver-

pflichtet, die für die Durchführung der Grundversor-
gung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern 
abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen 
zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzan-
schlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der 
Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu 
den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen 
Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rah-
men der Grundversorgung für die Zwecke des Letzt-
verbrauchs geliefert.

6.2	� Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf 
des Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des 
Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgese-
henen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jeder-
zeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

	 1. �soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen 
Bedingungen zeitliche Beschränkungen vorsehen,

	 2. �soweit und solange der Netzbetreiber den Netzan-
schluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der 
Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Absatz 
1, 2 und 5 der Niederdruckanschlussverordnung 
unterbrochen hat oder

	 3. �soweit und solange der Grundversorger an dem 
Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von 
Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist.

6.3	� Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkei-
ten in der Gasversorgung ist, soweit es sich um Fol-
gen einer Störung des Netzbetriebs handelt, der 
Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 
1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht 
berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach 
§ 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, sei-
nen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit 
der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

§ 7	� Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten

	� Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Gasgeräte sind 
dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzel-
heiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grund-
versorger in ergänzenden Bedingungen regeln.

Teil 3
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 	Messeinrichtungen
8.1	� Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch 

die Messeinrichtungen nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt.

8.2	� Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messein-
richtungen durch eine Eichbehörde oder eine staat-
lich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 
des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt 
der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der 
Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der 
Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. Der 
Grundversorger darf die Prüfung nicht von einer Vor-
leistung oder Sicherheitsleistung abhängig machen, 
wenn der Kunde Umstände darlegt, die Zweifel an 
der ordnungsgemäßen Funktion der Messeinrichtung 
begründen.

§ 9 	Zutrittsrecht
	� Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung 

dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder 
des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grund-
stück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundla-
gen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 
11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aus-
hang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss 
mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess-
einrichtungen zugänglich sind.

§ 10 	 Vertragsstrafe
10.1	� Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen oder nach Unterbrechung der Grund-
versorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber 
für sechs Monate, auf der Grundlage einer tägli-
chen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte 
von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden 
geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

10.2	� Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, 
wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig 
die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertrags-
strafe beträgt das Zweifache des Betrages, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach 
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dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich 
zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen 
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

10.3	� Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der 
Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so 
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen 
darf, erhoben werden.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

§ 11 	 Verbrauchsermittlung
11.1	�	� Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der 

Abrechnung ist § 40a des Energiewirtschaftsge-
setzes anzuwenden.

11.2	� Der Grundversorger kann den Verbrauch nach 
Absatz 1 auch ermitteln, wenn dies

	 1. ���zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1,
	 2. �anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
	 3. �bei einem berechtigten Interesse des Grundversor-

gers an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt.
11.3	 (weggefallen)

§ 12 	 Abrechnung
12.1	� Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40b 

Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
abgerechnet.

12.2	� Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums 
die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für 
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitantei-
lig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwan-
kungen sind auf der Grundlage der für 
Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte 
angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes 
gilt bei Änderung des Mehrwertsteuersatzes und 
erlösabhängiger Abgabensätze.

12.3	� Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist 
entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeit-
anteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es 
sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den 
von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch 
nachweisen.

§ 13 	 Abschlagszahlungen
13.1	� Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerech-

net, so kann der Grundversorger für das nach der 
letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine 
Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für 
den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen.

13.2	� Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die 
nach der Preisänderung anfallenden Abschlags-
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisän-
derung entsprechend angepasst werden.

13.3	� Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 
Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforde-
rung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versor-
gungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge 
unverzüglich zu erstatten.

§ 14 	 Vorauszahlungen
 14.1	� Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasver-

brauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszah-
lung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen 
einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber aus-
drücklich und in verständlicher Form zu unterrich-
ten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe 
und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Vor-
aussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

14.2	� Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Ver-
brauch des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so 
ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt 
sich der Abrechnungszeitraum über mehrere 
Monate und erhebt der Grundversorger 
Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung 
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungser-
teilung zu verrechnen.

14.3	� Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der 
Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vor-
auszahlungssysteme einrichten. Die Anforderungen 
an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 
Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind 
zu beachten.

§ 15 	 Sicherheitsleistung
15.1	� Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht 

bereit oder nicht in der Lage, kann der Grundver-
sorger in angemessener Höhe Sicherheit 
verlangen.

15.2	� Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verzinst.

15.3	� Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneu-
ter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversor-
gungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger 
die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zah-
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lungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden.

15.4	� Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, 
wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden 
kann.

§ 16 	 Rechnungen und Abschläge
16.1	� Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen 

einfach verständlich sein. Für Rechnungen und 
Abschläge ist § 40 Absatz 1 bis 4 des Energiewirt-
schaftsgesetzes maßgeblich.

16.2	� Der Grundversorger hat in den ergänzenden 
Bedingungen mindestens zwei mögliche Zahlungs-
weisen anzugeben. Für die anzugebenden Zah-
lungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.

§ 17 	 Zahlung, Verzug
17.1		� Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 

Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühes-
tens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zah-
lungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berech-
tigen gegenüber dem Grundversorger zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

	 1. �soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-
chen Fehlers besteht oder

	 2. sofern
	     a)  �der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 

ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so 
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorhe-
rigen Abrechnungszeitraum ist und

	     b)  ��der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrich-
tung verlangt und solange durch die Nachprü-
fung nicht die ordnungsgemäße Funktion des 
Messgeräts festgestellt ist. § 315 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

17.2	� Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grund-
versorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 
oder den Betrag durch einen Beauftragten einzie-
hen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für 
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kos-
ten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden 
ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

 17.3	� Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom 
Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden.

§ 18 	 Berechnungsfehler
18.1	� Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine 

Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbe-
trages festgestellt, so ist die Überzahlung vom 

Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbe-
trag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe 
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder 
zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Able-
sezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Ver-
brauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ord-
nungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist 
der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem 
Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zu Grunde zu legen.

18.2	� Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststel-
lung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Feh-
lers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längs-
tens drei Jahre beschränkt.

Teil 5
Beendigung des 
Grundversorgungsverhältnisses

§ 19	 Unterbrechung der Versorgung
19.1	� Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundver-

sorgung ohne vorherige Androhung durch den 
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der 
Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbre-
chung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas 
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen zu verhindern.

19.2	� Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 
der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, 
die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung 
unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netz-
betreiber nach § 24 Absatz 3 der Niederdruckan-
schlussverordnung mit der Unterbrechung der 
Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder 
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nach-
kommt. Die Verhältnismäßigkeit ist insbesondere 
dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbre-
chung eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben 
der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der 
Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die 
Unterbrechung der Grundversorgung androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger hat 
den Kunden mit der Androhung der Unterbrechung 
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über die Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine 
Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, insbe-
sondere eine Gefahr für Leib und Leben, in Text-
form vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf 
der Grundversorger eine Unterbrechung unter den 
in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen 
nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach 
Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit Zah-
lungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder, 
für den Fall, dass keine Abschlags- oder Voraus-
zahlungen zu entrichten sind, mit mindestens einem 
Sechstel des voraussichtlichen Betrages der Jah-
resrechnung. Dabei muss der Zahlungsverzug des 
Kunden mindestens 100 Euro betragen. Bei der 
Berechnung der Höhe des Betrages nach den Sät-
zen 6 und 7 bleiben diejenigen nicht titulierten For-
derungen außer Betracht, die der Kunde form- und 
fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstan-
det hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände 
außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwi-
schen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind 
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grund-
versorgers resultieren.

19.3	� Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffe-
nen Kunden mit der Androhung einer Unterbre-
chung der Grundversorgung wegen 
Zahlungsverzuges zugleich in Textform über Mög-
lichkeiten zur Vermeidung der Unterbrechung zu 
informieren, die für den Kunden keine Mehrkosten 
verursachen. Dazu können beispielsweise gehören

	 1. �örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Ver-
sorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung,

	 2. �Vorauszahlungssysteme,
	 3. �Informationen zu Energieaudits und zu Energiebe-

ratungsdiensten und
	 4. �Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkei-

ten der sozialen Mindestsicherung oder auf eine 
anerkannte Schuldner- und Verbraucherberatung.

		�  Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundver-
sorgers hinzuweisen, dem Kunden spätestens mit 
der Ankündigung der Unterbrechung eine Abwen-
dungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten. Die 
Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind in einfa-
cher und verständlicher Weise zu erläutern.

19.4	� Der Beginn der Unterbrechung der Grundversor-
gung ist dem Kunden acht Werktage im Voraus 
durch briefliche Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich 
soll die Ankündigung nach Möglichkeit auch auf 
elektronischem Wege in Textform erfolgen.

19.5	� Der Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffe-
nen Kunden spätestens mit der Ankündigung einer 
Unterbrechung der Grundversorgung nach Absatz 
4 zugleich in Textform den Abschluss einer Abwen-

dungsvereinbarung anzubieten. Das Angebot für 
die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu 
beinhalten:

	 1. �eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung über die 
nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungs-
rückstände sowie

	 2. �eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis 
nach § 14 Absatz 1 und 2.

	�	�  Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 2 Num-
mer 1 muss so gestaltet sein, dass der Kunde sich 
dazu verpflichtet, die Zahlungsrückstände in einem 
für den Grundversorger sowie für den Kunden wirt-
schaftlich zumutbaren Zeitraum vollständig auszu-
gleichen. Als in der Regel zumutbar ist ein Zeitraum 
von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Nimmt der 
Kunde das Angebot vor Durchführung der Unter-
brechung in Textform an, darf die Versorgung durch 
den Grundversorger nicht unterbrochen werden. 
Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der 
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung 
unter Beachtung des Absatzes 4 zu unterbrechen. 
Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden.

19.6	� In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 und in einer Ankündigung des 
Unterbrechungsbeginns nach Absatz 4 ist klar und 
verständlich sowie in hervorgehobener Weise auf 
den Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzu-
weisen, welche voraussichtlichen Kosten dem Kun-
den infolge einer Unterbrechung nach Absatz 2 
Satz 1 und infolge einer nachfolgenden Wiederher-
stellung nach Absatz 7 in Rechnung gestellt werden 
können.

19.7	� Der Grundversorger hat die Grundversorgung 
unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und 
der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wie-
derherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis 
geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 	 Kündigung
20.1	� Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist 

von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündi-
gung durch den Grundversorger ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 
Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes 
nicht besteht.
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20.2	� Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundver-
sorger hat eine Kündigung des Kunden unverzüg-
lich nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes 
in Textform zu bestätigen.

20.3	� Der Grundversorger darf keine gesonderten Ent-
gelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, 
insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferan-
ten, verlangen.

§ 21 	 Fristlose Kündigung
		�  Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 

Absatz 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos 
zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unter-
brechung der Grundversorgung wiederholt vorlie-
gen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 
19 Absatz 2 ist der Grundversorger zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vor-
her angedroht wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 
bis 5 entsprechend anzuwenden.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 22 	 Gerichtsstand
		�  Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtun-

gen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort 
der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 	 Übergangsregelung
		�  Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der 

Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers 
auf dessen Internetseite nach § 2 Absatz 3 Satz 7 
hat spätestens zum 1. Januar 2022 zu erfolgen.

An-/Abmeldung zur Grundversorgung Gas
Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)



Seite 27 von 27

Energieversorgung Offenbach AG  ·  Andréstr. 71  ·  63067 Offenbach a. M.
Registergericht: Offenbach am Main  ·  HRB 4593
Vorstand: Dr. Christoph Meier (Vorstandsvorsitzender)  ·  Dr. Catharina Friedrich
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gabriël Clemens

WIDERRUFSFORMULAR

Widerruf des Energievertrags
Einfach senden per Post oder per Mail an: kunden@evo-ag.de 

Energieversorgung Offenbach AG

Kundenbetreuung

Andréstraße 71

63067 Offenbach am Main

Hiermit widerrufe ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag vom

Datum des Vertragsabschlusses

über die Belieferung mit
Energieart

Kundendaten  ·  Lieferadresse
Name, Vorname (Pflichtangabe) EVO Kundennummer

Ort (Pflichtangabe)Postleitzahl (Pflichtangabe)

Ort, Datum

Starße (Pflichtangabe) Hausnummer (Pflichtangabe)

Unterschrift des Kunden
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